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Grüngut
& Häcksel-
Plätze

2025

Bitte beachten Sie, dass Gewerbebetriebe wie Landschaftsgärtner, 
Gärtnereien oder Blumenläden nicht auf den Häckselplätzen 	
anliefern dürfen. Ebenfalls darf kein Grüngut von Gewerbeflächen 
angeliefert werden. Das kostenfreie Anliefern von Grüngut auf 
den Häckselplätzen und Kompostanlagen steht nur Privathaus-
halten zur Verfügung. 

Kostenpflichtige Anlieferungen sind möglich

Gewerbebetriebe können Baum- und Heckenschnitt sowie Gras 
kostenpflichtig auf der Deponie AM FROSCHGRABEN bei Schwie-
berdingen abgeben. Auch die Kompostieranlagen der GWV 
nehmen Gewerbeanlieferungen kostenpflichtig an.

Gartenarbeiten im Auftrag eines Privathaushaltes

Fallen bei Gartenarbeiten im Auftrag eines Privathaushaltes im 
Landkreis Ludwigsburg Grüngut-Abfälle an, dürfen Sie haushalts-
übliche Mengen mit einer Vollmacht des Auftraggebers kostenlos 
auf den Häckselplätzen des Landkreises anliefern.
Die Vollmacht kann auf www.avl-lb.de im Gewerbebereich 
heruntergeladen werden.

Info für Gewerbebetriebe

Baum- und Heckenschnitt

bis zu einem Durchmesser 		
von 15 cm

Wohin damit?

Kleine Mengen Erde

aus dem Garten oder aus 
Pflanztrögen und Blumentöpfen

- Biotonne 
- �Deponie AM FROSCHGRABEN 

Große Wurzelstöcke

z. B. von Bäumen 

- �Deponie 			 
AM FROSCHGRABEN 

Stämme und Äste

mit einem Durchmesser 
von mehr als 15 cm 

- �müssen privat entsorgt 		
oder verwertet werden 		
z. B. als Brennholz.

Gras, Laub, krautige Abfälle

Rasenschnitt, Laub, Moos, 
Kräuter, Blumen, ... 

Kleine Wurzelstöcke

z.B. von Blumenstöcken 

- Biotonne
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AVL ServiceCenter

Unsere BeraterInnen im ServiceCenter 
helfen Ihnen gerne bei allen Fragen um 
die richtige Müllentsorgung weiter.

TELEFONZEITEN 	
Mo, Di 	 07:30 - 17:00 
Mi 	 07:30 - 16:00
Do 	 07:30 - 18:00 
Fr 	 07:30 - 16:00

ÖFFNUNGSSZEITEN   	
Mo	 08:30 - 12:00, 13:30-15:30
Di, Mi	 08:30 - 12:00
Do 	 08:30 - 12:00, 13:30-18:00
Fr 	 08:30 - 12:00

Abfallverwertungsgesellschaft
des Landkreises Ludwigsburg mbH 
Hindenburgstr. 30, 71638 Ludwigsburg 
07141 / 144 2828
servicecenter@avl-lb.de
avl-ludwigsburg.deAnnahmestellen Grüngut 

- Häckselplätze
- Kompostanlagen 	der GWV
- Wertstoffhof WASSERTURM
- Biotonne 

- Biotonne
- �alle Kompostieranlagen 		

der GWV 
- �Wertstoffhof WASSERTURM
- ��Häckselplätze mit Grüngut-

containern

 kostenpflichtig

Komposterde aus Biomüll des Landkreises Ludwigsburg 
ist auf unseren Wertstoffhöfen erhältlich. 
Im 50 L-Sack und bald auch im 15 L-Sack.



Deponie AM FROSCHGRABEN
An der B10
71701 Schwieberdingen
Mo - Fr 	 07:45 -11:45
	 12:45 - 15:45 

GWV-Kompostieranlage 
Häldenmühle
bei der Kläranlage Marbach
Mo - Fr	 07:30 - 16:30 
Sa	 08:00 - 13:00

GWV-Kompostieranlage 
HOFGUT MAUER
auf dem Hofgut Mauer
Münchingen
Mo - Fr	 07:00 - 17:00  
Sa	 08:00 - 13:00 

GWV-Kompostieranlage 
Steinheim
bei der Kläranlage
Steinheim-Höpfigheim
Mo	 12:30 - 16:30 	
Mi	 07:30 - 12:00, 12:30 - 16:30 
Sa	 08:00 - 13:00  

Annahmestellen Grüngut

Kommunale Annahmestellen
Nähere Informationen zu 
kommunalen Annahmestellen 
erhalten Sie in Ihrem Rathaus.

AVL Häckselplatz 
AM FROSCHGRABEN
bei Schwieberdingen
Mo - Fr	 08:00 - 15:45
Sa 	 08:00 - 17:00

GWV-Häckselplatz LB-Oßweil
Aldinger Weg (Nähe Friedhof 
und Hundesportplatz)
Di - Do	 14:00 - 17:00 
Fr	 14:00 - 17:00* 
Sa	 10:00 - 17:00
 
Wertstoffhof WASSERTURM
Am Wasserturm 11
Kornwestheim
Mo, Mi, Do, Fr 	 08:45 - 12:30 
	 13:30- 17:00*	
Sa 	 08:45 - 13:00	
Dienstag geschlossen

* während der Sommerzeit

Annahmestellen für Grüngut

- Baum- und Heckenschnitt
- Gras, Laub, krautige Abfälle

- Baum- und Heckenschnitt
- Gras, Laub, krautige Abfälle

- Baum- und Heckenschnitt

- Baum- und Heckenschnitt
- Gras, Laub, krautige Abfälle - Baum- und Heckenschnitt

- Gras, Laub, krautige Abfälle
- �Grüngut aus Gewerbebetrieb 
- Gras aus Gewerbebetrieb 

- Wurzelstöcke 
- Erde 
- �Grüngut aus Gewerbebetrieb 
- Gras aus Gewerbebetrieb 

- Baum- und Heckenschnitt
- Gras, Laub, krautige Abfälle
- �Grüngut aus Gewerbebetrieb 
- Gras aus Gewerbebetrieb 

- Baum- und Heckenschnitt
- Gras, Laub, krautige Abfälle
- �Grüngut aus Gewerbebetrieb 
- Gras aus Gewerbebetrieb 

 kostenpflichtig

Bitte nicht in Plastiktüten oder kompostierbare Tüten verpacken. 
Wickeln Sie Ihren Biomüll in alte Zeitungen oder Papiertüten. Dies 
verhindert Gerüche und bindet Feuchtigkeit.

Was kommt in die Biotonne?Wir sind für Sie da

      Was darf rein?

Küchenabfälle: Speisereste, verdorbene Lebensmittel (ohne 	
Verpackung), Fleisch- und Wurstreste, Knochen, Obst- und 		
Gemüseabfälle, Zitrusfrüchte, Kaffeefilter und Teebeutel, Eier- 
und Nussschalen
Gartenabfälle: Gras, Laub, krautige Abfälle, Pflanzen, Blumenerde, 
kleine Wurzelstöcke sowie Baum- und Heckenschnitt
Fallobst: Bitte überladen Sie die Biotonne nicht!
Organisches Tierstreu (z. B. Stroh, Holzspäne) mit Ausscheidungen 
von pflanzenfressenden Haustieren
�Hygienepapier: vereinzelt Papierküchentücher und Papierservietten

      Was darf nicht rein?

- �Katzenstreu und Hundekot
- �Restmüll
- �Verpackungen
- �Plastiktüten, auch keine biologisch abbaubaren Tüten
- Papiertaschentücher
- �Bestimmte Flüssigkeiten: Speiseöle, Getränke mit 		

chemischen Zusätzen

      Angeliefert werden darf

Baum- und Heckenschnitt 
Das holzige Grüngut wird 	
zerkleinert und als Brennstoff 	
in das Holzheizkraftwerk 	
Ludwigsburg geliefert. Dort 	
wird Fernwärme produziert. 
Nicht holziges Grüngut wie 
Gras, Laub, Blumenschnitt und 
Moos kann nicht verbrannt 
werden, was zu einer geringeren 
Ausbeute an Wärmeenergie und 
höheren Verarbeitungskosten 
führt. 
Nicht holziges Grüngut muss 
kompostiert werden bevor es in 
der Landwirtschaft eingesetzt 
werden kann.  Auch wegen 	
Bodenverunreinigungen, die 
durch die Bildung von Sicker-
wässern durch nicht holziges 
Grüngut hervorgerufen werden, 
ist die Ablagerung verboten und 
stellt eine Ordnungswidrigkeit 
dar.

      Anliefern dürfen

- 	�Privathaushalte 
- 	�Bewirtschafter privater Grund-

stücke im Landkreis LB 
- 	�Hauseigentümergemeinschaf-

ten, wenn an die  öffentliche 
Müllabfuhr angeschlossen

- 	�Landschaftsgärtner, die un-
entgeltlich die Entsorgung von 
Grüngut von Privathaushalten 
übernehmen, nur mit schriftli-
cher Vollmacht ihrer Kunden 

      NICHT anliefern dürfen

- 	�Gewerbebetriebe
- 	�Nicht im Landkreis Ludwigs-

burg wohnhafte Personen
- 	��Landschaftsgärtner mit 	

gewerblichem Grüngut

Annahme von haushaltsüblichen Mengen: Annahme von haushaltsüblichen Mengen:
      NICHT angeliefert werden darf

- 	�Gras, Laub sowie krautige 
Abfälle 	Ausgenommen sind 
Annahmestellen mit separaten 
Containern oder Flächen für 
Gras, Laub und krautige Abfälle

- 	�Steine, Glas, Metall und 		
Kunststoffreste

- 	�Müll- und Plastiktüten
- 	�Katzenstreu und Ausschei-

dungen von fleischfressenden 
Haustieren

- 	�Asche (Brandgefahr!)
- 	�Erde und Bauschutt
- 	�Altholz wie Möbel- und 	

Bauholz, Weinbergstickel
- 	��Wurzelstöcke
- 	�Biomüll
- 	��Friedhofsabfälle
- 	�Floristenabfälle
- 	�Sonstige Abfälle aller Art

Unsere Häckselplatz-Scouts sichten 
die Anlieferungen und beraten die 
Anlieferer. Sie sind nicht zu festen 
Zeiten anzutreffen.

 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS 
Während des Einsatzes von großen Häckselzügen 
und Containerfahrzeugen dürfen die Häckselplätze 
aus Sicherheitsgründen nicht betreten oder befah-
ren werden.


